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 Veröffentlicht am 08.07.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

ARG 1984 §3 Abs1;

AZG §9;

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Weder die Behauptung des Arbeitgebers, ihm sei bei den wöchentlichen Direktionssitzungen von Übertretungen des

AZG oder des ARG nicht berichtet worden, noch sein Vorbringen, er habe sich bisher auf den Produktionsleiter

uneingeschränkt verlassen und es habe auch keine Beanstandungen durch den Betriebsrat gegeben, vermögen das

Vorliegen eines wirksamen Kontrollsystems darzutun.
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